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Als CEF-Maßnahme (continuous ecological functionality-measures, Übersetzung etwa 
Maßnahmen für die dauerhafte ökologische Funktion) werden im Bereich der 
Eingriffsregelung Maßnahmen des Artenschutzes verstanden. Die gesetzliche Grundlage in 
Deutschland ergibt sich aus § 44 Abs. 5 i. V. m. § 15 Bundesnaturschutzgesetz 
(Eingriffsregelung). Entscheidendes Kriterium ist, dass sie vor einem Eingriff in direkter 
funktionaler Beziehung durchgeführt wird. Eine ökologisch-funktionale Kontinuität soll ohne 
zeitliche Lücke gewährleistet werden. Es handelt sich um eine zeitlich vorgezogene 
Ausgleichsmaßnahme. Über ein begleitendes Monitoring wird der Erfolg kontrolliert.  

CEF-Maßnahmen setzen direkt am betroffenen Bestand der geschützten Arten an. Sie sollen 
die Lebensstätte (Habitat) für die betroffene Population in Qualität und Quantität erhalten. 
Die Maßnahme soll dabei einen unmittelbaren räumlichen Bezug zum betroffenen Habitat 
haben und angrenzend neue Lebensräume schaffen, die in direkter funktionaler Beziehung 
mit dem Ursprungshabitat stehen. 
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